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  Antrag Nr. 1 

 einstimmig angenommen  mehrheitlich angenommen  mehrheitlich abgelehnt  zurückgezogen 

 

Antrag des Vorstandes an die Kreisversammlung 2019 

Die Kreisversammlung möge zustimmen, den Anhang zur Finanzordnung wie folgt zu ändern: 

Alte Fassung: §6 Verschiedenes Neue Fassung: §6 Verschiedenes 

(2) Die Endspielteilnehmer in den 
Wettbewerben um den WTTV-Pokal und den 
Handicap- Pokal erhalten anl. der 
gemeinsamen Zusammenkunft zur 
Siegerehrung ein Verzehrgeld von 15,00€ je 
Spielerin bzw. Spieler. Bei 
Nachwuchsmannschaften erhöht sich die 
Zahl der Teilnehmer um je einen Betreuer. 
Ein neutraler Ausrichter kann ebenfalls einen 
Teilnehmer stellen. Das Verzehrgeld wird 
nicht in bar ausgezahlt. 

(2) Die Endspielteilnehmer in den 
Wettbewerben um den WTTV-Pokal und 
den Handicap- Pokal der Pokalwettbewerbe 
der Jugendklassen erhalten anl. der 
gemeinsamen Zusammenkunft zur 
Siegerehrung ein Verzehrgeld von 15,00€ je 
Spielerin bzw. Spieler, zzgl. einem Betreuer. 
Bei Nachwuchsmannschaften erhöht sich 
die Zahl der Teilnehmer um je einen 
Betreuer. Ein neutraler Ausrichter kann 
ebenfalls einen Teilnehmer stellen. Das Ver-
zehrgeld wird nicht in bar ausgezahlt. 

Begründung: 
Die Zuzahlungen überschreiten mittlerweile die Einnahmen durch die Startgebühren deutlich. Dies 
liegt vor allen Dingen im mangelnden Interesse zur Teilnahme an den Pokalwettbewerben 
begründet. 

gez. Wolfgang Ebert Duisburg, im Mai 2019 
1. Vorsitzender 


